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Art. 19 Aufnahmerichtlinie: Allgemeine
Bestimmungen zu im Rahmen der Aufnahme
gewahrten materiellen Leistungen und zur
medizinischen Versorgung

1. Wortlaut

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafur Sorge, dass Antragsteller ab dem Zeitpunkt der Stellung des
Antrags auf internationalen Schutz im Einklang mit Artikel 26 der Verordnung (EU) 2024/1348 im
Rahmen der Aufnahme gewahrte materielle Leistungen in Anspruch nehmen kénnen.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafur, dass die im Rahmen der Aufnahme gewahrten materiellen
Leistungen und die medizinische Versorgung nach Artikel 22 einem angemessenen Lebensstandard
entsprechen, der den Lebensunterhalt sowie den Schutz der physischen und psychischen
Gesundheit von Antragstellern gewahrleistet und mit dem ihre Rechte gemals der Charta geachtet
werden.

Die Mitgliedstaaten tragen dafur Sorge, dass dieser angemessene Lebensstandard nach
Unterabsatz 1 bei Antragstellern mit besonderen Bedirfnissen bei der Aufnahme sowie bei in Haft
befindlichen Personen gewahrleistet ist.

(3) Die Mitgliedstaaten kdénnen die Bereitstellung aller oder bestimmter im Rahmen der Aufnahme
gewahrter materieller Leistungen davon abhangig machen, dass die Antragsteller nicht Gber
ausreichende Mittel fur einen angemessenen Lebensstandard gemaR Absatz 2 verfligen.

(4) Unbeschadet des Absatzes 2 kénnen die Mitgliedstaaten von den Antragstellern verlangen, dass
sie fur die Kosten der im Rahmen der Aufnahme gewahrten materiellen Leistungen ganz oder
teilweise aufkommen, sofern die Antragsteller hierflr Uber ausreichende Mittel verflgen,
beispielsweise wenn sie Uber einen angemessenen Zeitraum gearbeitet haben.

Unbeschadet des Absatzes 2 kdnnen die Mitgliedstaaten von den Antragstellern auch verlangen,
dass sie fur die Kosten der erhaltenen medizinischen Versorgung ganz oder teilweise aufkommen,
wenn sie hierfur Gber ausreichende Mittel verfligen, es sei denn, die medizinische Versorgung wird
den Staatsangehdrigen dieser Mitgliedstaaten kostenlos geleistet.

(5) Stellt sich heraus, dass ein Antragsteller zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm ein angemessener
Lebensstandard geboten wurde, Uber ausreichende Mittel verfugt hat, um fir die Kosten der im
Rahmen der Aufnahme gewahrten materiellen Leistungen oder der medizinischen Versorgung im
Einklang mit Absatz 4 aufzukommen, kdnnen die Mitgliedstaaten von dem Antragsteller verlangen,
die Kosten dieser im Rahmen der Aufnahme gewahrten materiellen Leistungen oder medizinischen
Versorgung zu erstatten.

(6) Wenn die Mitgliedstaaten die Mittel eines Antragstellers bewerten, um von einem Antragsteller
zu verlangen, dass er fur die Kosten der im Rahmen der Aufnahme gewahrten materiellen
Leistungen und der medizinischen Versorgung ganz oder teilweise aufkommt, oder von einem
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1)

Antragsteller im Einklang mit Absatz 5 eine Erstattung fordern, achten sie den Grundsatz der
Verhaltnismaligkeit. Aulerdem berlcksichtigen die Mitgliedstaaten die personlichen Umstande des
Antragstellers und die Notwendigkeit, seine Wirde und personliche Integritat, einschlieBlich seiner
besonderen Bedurfnisse bei der Aufnahme, zu achten.

(7) Wenn die Mitgliedstaaten im Rahmen der Aufnahme gewahrte materielle Leistungen in Form
von Geldleistungen oder Gutscheinen bereitstellen, bemisst sich deren Umfang auf Grundlage der
Leistungsniveaus, die der betreffende Mitgliedstaat nach MaSgabe der nationalen
Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten anwendet, um eigenen Staatsangehdérigen einen
angemessenen Lebensstandard zu gewahrleisten. Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission und
die Asylagentur uber diese Niveaus in Kenntnis. Die Mitgliedstaaten konnen Antragstellern in dieser
Hinsicht eine weniger gunstige Behandlung im Vergleich zu eigenen Staatsangehdérigen
zuteilwerden lassen, insbesondere wenn materielle Unterstitzung ganz oder teilweise in Form von
Sachleistungen gewahrt wird oder wenn das auf eigene Staatsangehorige anzuwendende
Leistungsniveau darauf abzielt, einen Lebensstandard zu gewahrleisten, der Uber dem nach dieser
Richtlinie fiir Antragsteller vorgeschriebenen Lebensstandard liegt.”

Mastodon
Bluesky
Threads
Facebook
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
Reddit
Telegram
Xing
Email

Berichtigung, ABI. L 90931 vom 25.11.2025, S. 1 (2024/1346)

From:
https://wiki.aufentha.lt/ - Aufenthaltswiki

Permanent link:
https://wiki.aufentha.lt/art._19_aufnahmerichtlinie

Last update: 2026/06/15 08:40

https://wiki.aufentha.lt/ Printed on 2026/06/19 11:59


https://mastodonshare.com?text=Art.%2019%20Aufnahmerichtlinie%3A%20Allgemeine%20Bestimmungen%20zu%20im%20Rahmen%20der%20Aufnahme%20gew%C3%A4hrten%20materiellen%20Leistungen%20und%20zur%20medizinischen%20Versorgung&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._19_aufnahmerichtlinie
https://bsky.app/intent/compose?text=Art.%2019%20Aufnahmerichtlinie%3A%20Allgemeine%20Bestimmungen%20zu%20im%20Rahmen%20der%20Aufnahme%20gew%C3%A4hrten%20materiellen%20Leistungen%20und%20zur%20medizinischen%20Versorgung%0Ahttps%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._19_aufnahmerichtlinie
https://www.threads.net/intent/post?text=Art.%2019%20Aufnahmerichtlinie%3A%20Allgemeine%20Bestimmungen%20zu%20im%20Rahmen%20der%20Aufnahme%20gew%C3%A4hrten%20materiellen%20Leistungen%20und%20zur%20medizinischen%20Versorgung&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._19_aufnahmerichtlinie
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._19_aufnahmerichtlinie
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._19_aufnahmerichtlinie&title=Art.%2019%20Aufnahmerichtlinie%3A%20Allgemeine%20Bestimmungen%20zu%20im%20Rahmen%20der%20Aufnahme%20gew%C3%A4hrten%20materiellen%20Leistungen%20und%20zur%20medizinischen%20Versorgung&summary=Art.%2019%20Aufnahmerichtlinie%3A%20Allgemeine%20Bestimmungen%20zu%20im%20Rahmen%20der%20Aufnahme%20gew%C3%A4hrten%20materiellen%20Leistungen%20und%20zur%20medizinischen%20Versorgung%0A%0A1.%20Wortlaut%0A%0AArtikel%2026%20der%20Verordnung%20%28EU%29%202024%2F1348%0A%0AArtikel%2022%0A%0A%0A%0AAbsatz%202%0A%0A%0A%0A%0A%0AAbsatz%204%0A%0AAbsatz%205&mini=true&source=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._19_aufnahmerichtlinie
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._19_aufnahmerichtlinie&description=Art.%2019%20Aufnahmerichtlinie%3A%20Allgemeine%20Bestimmungen%20zu%20im%20Rahmen%20der%20Aufnahme%20gew%C3%A4hrten%20materiellen%20Leistungen%20und%20zur%20medizinischen%20Versorgung
http://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._19_aufnahmerichtlinie&description=Art.%2019%20Aufnahmerichtlinie%3A%20Allgemeine%20Bestimmungen%20zu%20im%20Rahmen%20der%20Aufnahme%20gew%C3%A4hrten%20materiellen%20Leistungen%20und%20zur%20medizinischen%20Versorgung
http://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._19_aufnahmerichtlinie&title=Art.%2019%20Aufnahmerichtlinie%3A%20Allgemeine%20Bestimmungen%20zu%20im%20Rahmen%20der%20Aufnahme%20gew%C3%A4hrten%20materiellen%20Leistungen%20und%20zur%20medizinischen%20Versorgung
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._19_aufnahmerichtlinie&text=Art.%2019%20Aufnahmerichtlinie%3A%20Allgemeine%20Bestimmungen%20zu%20im%20Rahmen%20der%20Aufnahme%20gew%C3%A4hrten%20materiellen%20Leistungen%20und%20zur%20medizinischen%20Versorgung
https://www.xing-share.com/app/user?op=share;sc_p=xing-share;url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._19_aufnahmerichtlinie
mailto:?subject=Art.%2019%20Aufnahmerichtlinie%3A%20Allgemeine%20Bestimmungen%20zu%20im%20Rahmen%20der%20Aufnahme%20gew%C3%A4hrten%20materiellen%20Leistungen%20und%20zur%20medizinischen%20Versorgung&body=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._19_aufnahmerichtlinie: Art.%2019%20Aufnahmerichtlinie%3A%20Allgemeine%20Bestimmungen%20zu%20im%20Rahmen%20der%20Aufnahme%20gew%C3%A4hrten%20materiellen%20Leistungen%20und%20zur%20medizinischen%20Versorgung%0A%0A1.%20Wortlaut%0A%0AArtikel%2026%20der%20Verordnung%20%28EU%29%202024%2F1348%0A%0AArtikel%2022%0A%0A%0A%0AAbsatz%202%0A%0A%0A%0A%0A%0AAbsatz%204%0A%0AAbsatz%205
https://wiki.aufentha.lt/
https://wiki.aufentha.lt/art._19_aufnahmerichtlinie

	Art. 19 Aufnahmerichtlinie: Allgemeine Bestimmungen zu im Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen Leistungen und zur medizinischen Versorgung
	1. Wortlaut


